
Wilhelm-Raabe-Schule

Unsere Oberschule
in Hameln  

Jahrgang 9 und 10



Abschlüsse in der Oberschule
nach Klasse 10:

Es gelten die Regeln der IGS!



§ 14 - Sekundarabschluss I –
Realschulabschluss

• Mindestens ausreichende (4) Leistungen

in mindestens zwei E-Kursen,

• Mindestens befriedigende (3) Leistungen
in den anderen G-Kursen, und 

• Mindestens befriedigende Leistungen in 
zwei Fächern ohne Fachleistungsdifferenzierung 



§ 14 - Sekundarabschluss I – Realschulabschluss

Ausgleichsregelungen

• Eine Unterschreitung in einem Fach um eine Notenstufe ist 
unschädlich

• Zwei Unterschreitungen um jeweils eine Notenstufe erfordern 
Überschreitungen um eine Notenstufe in zwei 
Ausgleichsfächern 

• Eine Unterschreitung um zwei Notenstufen ist auszugleichen 
mit 

• einer Überschreitung um zwei Notenstufen oder  

• zwei Ausgleichsfächern mit jeweils Überschreitungen um eine 
Notenstufe  



§ 15 
Erweiterter Sekundarabschluss I

• befriedigende Leistungen in drei E-Kursen und 

• ausreichende Leistungen im vierten E-Kurs 
oder gute (2) Leistungen in einem G-Kurs, 

• im Durchschnitt befriedigende Leistungen in 
den übrigen Fächern



§ 15 – Erweiterter Sekundarabschluss I

Ausgleichsregelungen

• Eine Unterschreitung in einem Fach um eine Notenstufe ist 
unschädlich

• Zwei Unterschreitungen um jeweils eine Notenstufe erfordern 
Überschreitungen um eine Notenstufe in zwei Ausgleichsfächern 

• Eine Unterschreitung um zwei Notenstufen ist auszugleichen mit 

• einer Überschreitung um zwei Notenstufen oder  

• zwei Ausgleichsfächern mit jeweils Überschreitungen um eine Notenstufe  

• Die Ausgleichsregelung ist für die Berechnung der  Durchschnitts-
note nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 AVO-Sek. I nicht anwendbar! 



§ 13 
Sekundarabschluss I –

Hauptschulabschluss nach Klasse 10

• Alle Fächer mindestens „4“ 



§ 13 – Sekundarabschluss I
Hauptschulabschluss nach Klasse 10

Ausgleichsregelungen

• 1 x Note 5 unschädlich

• 2 x Note 5 erfordert 2 x Note 3 

• 1 x Note 6 erfordert 1 x Note 2 oder 2 x Note 3 

• Sowie Sonderregelung nach § 23 Abs. 6 S. 2 AVO-Sek. I: 

• 2 x Note 5 im G-Kurs bzw. 2 x Note 5 in einem Kurs ohne 
Fachleistungsdifferenzierung kann durch 2 x Note 4 in einem E-
Kurs ausgeglichen werden 

• Beachte: 

• § 1 Abs. 3 AVO-Sek. I: In nicht mehr als einem Fach der 
Abschlussprüfung eine schlechtere Note als „ausreichend“.



Sonderfall 
Hauptschulabschluss nach 9

Wer sicher weiß, dass er nach Klasse 9 in eine Ausbildung oder 
zur BBS wechseln will und auch kann und wer dies jetzt (nach 
den Infoveranstaltungen!) mitteilt:

• Wird „Hauptschüler“

• Nimmt an allen Abschlussprüfungen HS 9 teil;

• Erwirbt (hoffentlich!) so den 
„Hauptschulabschluss nach Klasse 9“ ;

• Bekommt ein „richtiges“ Abschlusszeugnis der 
Oberschule, Hauptschulzweig;
(nicht nur Abgangszeugnis mit Gleichstellungsvermerk!)



§ 12 – Hauptschulabschluss 
nach Klasse 9 oder in Klasse 10

Ausgleichsregelungen

• 1 x Note 5 unschädlich

• 2 x Note 5 unschädlich

• 1 x Note 6 erfordert 1 x Note 2 oder 2 x Note 3 

• Sowie Sonderregelung nach § 23 Abs. 6 S. 1 AVO-Sek. I: 

• 3 x Note 5 erfordert 2 x Note 3 

• 1 x Note 6 + 1 x Note 5 erfordert 1 x Note 2 oder 2 x Note 3

• Beachte: 

• § 1 Abs. 3 AVO-Sek. I: In nicht mehr als einem Fach der 
Abschlussprüfung eine schlechtere Note als „ausreichend“.



Versetzungen in der Oberschule



Versetzung in der Oberschule
mit Ausgleichsregelungen

• Versetzung in OBS nur in Jahrgängen 6-9

• In Jahrgang 5: automatisches Aufrücken

• Grundregel für Versetzungen:

• Ausreichende Leistungen in allen Fächern, auch 
WPKs

• Eine Unterschreitung (also eine „5“ – nicht „6“!) 
ist unschädlich



Versetzung in der Oberschule
mit Ausgleichsregelungen

• Versetzung auch dann, wenn... 

• zwei Fächer „5“, 

• Ausgleich durch mindestens „3“ in zwei Ausgleichsfächern 

oder

• ein Fach „6“

• Ausgleich durch mindestens „2“ in einem Ausgleichsfach
oder durch mindestens „3“ in zwei Ausgleichsfächern

• Als Ausgleich gilt statt Note „3“ auch ein E-Kurs mit Note „4“



Versetzung in der Oberschule
mit Ausgleichsregelungen

• Versetzung auch dann, wenn... 

• drei Fächer „5“, 
davon aber nur eines der Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch

• Ausgleich durch mindestens „3“ in drei Ausgleichsfächern 

oder

• ein Fach „6“ und ein Fach „5“
davon aber nur eines der Fächer Deutsch, Mathematik Englisch

• Ausgleich durch mindestens „2“ in einem Ausgleichsfach und 
mindestens „3“ in einem weiteren Ausgleichsfach 
oder durch mindestens „3“ in drei Ausgleichsfächern

• Als Ausgleich gilt statt Note „3“ auch ein E-Kurs mit Note „4“



Versetzungen in der Oberschule
am Ende von Jahrgang 8

in die Profilkurse

• Im folgenden sind die Bedingungen für den Zugang zum 
Profil aufgeführt:
(Anwendung nur schulintern – daher entscheidet in 
Einzelfällen die Klassenkonferenz.)



Versetzung auf RS-Niveau als 
(Zugangsfilter für PROFIL)

• Positivster Fall:

• Alle Hauptfächer auf E-Kurs Niveau

• Versetzung in RS-Klasse 9, wenn... 

• Durchschnitt Hauptfächer max. 4,0

• Durchschnitt andere Fächer max. 3,5

• Beispiel: De 4, En 3, Ma 5:  RS



Versetzung auf RS-Niveau

• Schwierigster Fall:

• Alle Hauptfächer auf G-Kurs Niveau

• Versetzung in RS-Klasse 9, wenn... 

• Durchschnitt Hauptfächer max. 2,4

• Durchschnitt andere Fächer max. 3,5

• Beispiel: De 3, En 2, Ma 2:  RS



Versetzung auf RS-Niveau

• Zwischen-Fall 1:

• Zwei G-Kurse, ein E-Kurs

•  E-Kurs-Note wird um eine Stufe angehoben (aus 
z.B. 4 wird 3)

• Versetzung in RS-Klasse, wenn... 

• Durchschnitt Hauptfächer max. 2,4

• Durchschnitt andere Fächer max. 3,5

• Bsp: De G3, En G2, Ma E3-1= 2:  RS



Versetzung auf RS-Niveau

• Zwischen-Fall 2:

• Ein G-Kurs, zwei E-Kurse

• G-Kurs-Note wird um eine Stufe abgesenkt 
(aus z.B. 4 wird 5)

• Versetzung in RS-Klasse 9, wenn... 

• Durchschnitt Hauptfächer max. 4,0

• Durchschnitt andere Fächer max. 3,5

• Bsp: De E4, En E4, Ma G4+1= 5:  Hauptschule

• zurück zur Präsentation Jahrgang 9


